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Ergebnisprotokoll zur Sitzung des Ortschaftsrates Kau 

Montag, 14.02.2022, 19:00 Uhr 

 

Öffentlich 

zu 1 Haushaltssatzung und Produktplan der Stadt Tettnang für das Haushalts-

jahr 2022 

Vorlage: 020/2022 

 

Empfehlungsbeschluss (einstimmig beschlossen bei 9 Ja-Stimmen): 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit dem Produktplan 

2022 und dem Stellenplan 2022 wird wie folgt festgesetzt und erlassen: 

 

 

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TETTNANG 

FÜR DAS 

HAUSHALTSJAHR 2022 

 

 

§ 1 

Haushaltsplan 

 

Der kaufmännische (Doppik) Haushaltsplan 2022 wird festgesetzt 

 

1.  Im Ergebnisplan mit  

   
 1.1 ordentlichen Erträgen 60.006.725 € 

   
 1.2 ordentlichen Aufwendungen 62.190.305 € 

   
 1.3 ordentlichem Ergebnis - 2.183.580 € 

   
 1.4 außerordentlichen Erträgen 300.000 € 

   
 1.5 außerordentlichen Aufwendungen - 

   
 1.6 veranschlagtem Sonderergebnis + 300.000 € 

   
 1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis - 1.883.580 € 

 

 

 

 

 

 

   

2.  im Finanzplan mit   

   
 2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.177.753 € 

   
 2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 56.341.532 € 

   
 2.3 Zahlungsmittelüberschuss 1.836.221 € 

   
 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.827.660 € 
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 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.715.442 € 

   
 2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5) - 3.887.782 € 

./. 8.709.276 €    
 2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)   - 2.051.561 € 

./. 6.394.744 €    
 2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 

      und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen  

      für Investitionen 

 

 

3.122.826 € 

   
 2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  

      und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 

      für Investitionen 

 

 

1.319.920 € 

   
 2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9) 1.802.906 € 

   
 2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand  

        (Ziff. 2.7/2.10) 

- 248.655 € 

   

3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-

nahmen für Investitionsförderungsmaßnahmen 

von (Kreditermächtigung) 
1.522.826 € 

4. dem Gesamtbetrag der 

Verpflichtungsermächtigungen von  

 

15.301.668 € 

 

§ 2 

Kassenkreditermächtigung 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 10.000.000 € 

§ 3 

Realsteuerhebesätze 

Die Hebesätze werden festgesetzt: 

 1. für die Grundsteuer  

  a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-

be (Grundsteuer A) auf 

 

340 v.H. 

  b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H. 

 2. für die Gewerbesteuer auf  

der Steuermessbeträge.  

350 v.H. 

 

 

1. Die mittelfristige Finanzplanung wird über den Gesamtfinanzplan und 

die vier vorgelegten Projektlisten beschlossen. 

 

2. Die Verwaltung wird beauftragt bei evtl. Steuermehreinnahmen und 

damit bei gesicherter Liquidität der Stadtkasse zu prüfen, ob alle Dar-

lehen für das Jahr 2022 aufgenommen werden müssen. 

 

3. Die Kreditermächtigungen werden mit einem Gesamtbetrag von 
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1.522.826 € festgelegt. 

 

4. Die Haushaltssatzung 2022 wird gem. § 81 Abs. 2 GemO der Rechts-

aufsichtsbehörde vorgelegt und die Genehmigung zum Gesamtbe-

trag der Verpflichtungsermächtigung nach § 87 Abs. 2 und 5 GemO 

beantragt. 

 

 

 

zu 2 Upgrade Bundesförderprogramm Breitbandausbau Weiße Flecken und 

Teilnahme an neuem Bundesförderprogramm Graue Flecken 

Vorlage: 026/2022 

 

Empfehlungsbeschluss (einstimmig beschlossen bei 9 Ja-Stimmen): 

Die Verwaltung wird beauftragt, 

 

1. einen Änderungsantrag für das Upgrade des laufenden weiße-

Flecken-Förderprogramms zu stellen. 

 

2. die vorbereitenden Maßnahmen für die spätere Antragstellung im 

Rahmen des Bundesförderprogramms Graue Flecken zu veranlassen. 

 

 

zu 3 Mitteilungen und Anfragen 

 

Mitteilungen des Ortsvorstehers: 

 

• L 333 

Bezüglich der L 333 habe ein Treffen mit allen Beteiligten stattgefunden, 

teilt der Ortsvorsteher mit. Hierbei seien die noch offenen Fragen geklärt 

worden hinsichtlich der geplanten Maßnahme und der Umsetzung. Es 

werde eine Ampelquerung kommen. Bis Mitte des Jahres soll die Maß-

nahme umgesetzt sein. Der Zuschuss sei dementsprechend groß. 

 

 

• Foyernutzung Seldnerhalle 

Es habe ein Treffen bzgl. der Nutzung des Foyers durch den Dorfverein 

gegeben, berichtet der Ortsvorsteher. Der Dorfverein bekomme Zeitfens-

ter, die er frei verplanen dürfe.  

 

 

• Stadtbusanbindung Kau 

In der letzten Sitzung habe es eine Anfrage nach den Fahrgastzahlen 

gegeben, erklärt der Ortsvorsteher. Bisher habe es jedoch keine Erhe-

bung von Fahrgastzahlen gegeben.  
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• Bebauung Sängerstraße 

Das Gebäude in der Sängerstraße sei doch nicht verkauft worden, teilt 

der Ortsvorsteher mit. 

 

 

• Kickoff-Veranstaltung Campus Kau 

Am 08.02.2022 habe die Kickoff-Veranstaltung zu den Themen Kinderta-

gesstätten Kau + Bürgermoos, Grundschule Kau und Rechtsanspruch auf 

Ganztagesbetreuung in der Grundschule stattgefunden, berichtet der 

Ortsvorsteher. Die Bedarfsplanung prognostiziere einen Bedarf nach zwei 

weiteren Krippengruppen für den Bereich Kau/Bürgermoos. Man habe 

sich darauf verständigt, dass die einzelnen Teilprojektgruppen (Kitas, 

Grundschule, Ganztagesbetreuung) Vorschläge für die verschiedenen 

(kurz-, mittel- und langfristigen) Themen erarbeiten sollen, um eine Ent-

scheidungsgrundlage für die politischen Gremien zu schaffen.  

 

Nach den jeweiligen Treffen der Projektgruppen soll ein Sachstandsbe-

richt im Ortschaftsrat erfolgen, wird aus der Mitte des Gremiums vorge-

schlagen.   

 

 

Anfragen aus dem Gremium: 

 

• Dorfflohmarkt  

Aus der Mitte des Gremiums wird mitgeteilt, dass für den nächsten 

Dorfflohmarkt das Datum des Maihocks, also der 30.04.2022 angedacht 

sei.   

 

Der Termin sei nicht ideal, wird aus der Mitte des Gremiums angemerkt. 

Die Personen, die den Dorfflohmarkt betreiben, seien abends zu er-

schöpft, um am Maihock teilzunehmen.  

 

Es wird sich darauf verständigt, den Termin nochmals zu besprechen.  

 

 

• Räumlichkeiten Rosenstraße 2 

Aus der Mitte des Gremiums wird gefragt, ob es Neuigkeiten zur Nutzung 

der Räume in der Rosenstraße gebe. 

 

Es müssen hierzu noch bauliche Themen sowie weitere Themen mit den 

anderen Eigentümern geklärt werden, antwortet der Ortsvorsteher.  

 

 

Die Mitteilungen und Anfragen wurden zur Kenntnis genommen. 
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